
 

An den  
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses  
für den Bachelor-Studiengang Chemie  
Fakultät für Chemie und Geowissenschaften 
INF 270  
69120 Heidelberg  

Antrag auf zweite Wiederholung einer Prüfungsleistung im Bachelor-Studiengang Chemie 
(gem. § 22 (2) der Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für den Bachelor-Studiengang 
Chemie, siehe Anhang).  

Matr.-Nr.            Tel:   

Name, Vorname       E-Mail:     

Straße/Nr.           

PLZ, Ort      FS:  ___       
 
 
 

LSF-Nr.   Titel Modul  / Lehrveranstaltung   

Betr.:           ________   _____________________________________________________   

Datum regulärer Termin:  ___________  Datum Wiederholungstermin:  ________________   
 
 

Hiermit stelle ich den Antrag, die o.a. Prüfungsleistung ein zweites Mal wiederholen zu dürfen.  
Folgende schwerwiegende Gründe möchte ich aufführen und plausibel erklären, bei  Krankheit füge 
ich das ärztliche Attest bei:   
(Feld unten nutzen oder separate Anlage beifügen - bitte deutlich schreiben und persönlich abgeben)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich habe bereits einen Antrag auf nochmalige Wiederholung nach § 22 (2) für eine Modulprüfung 
gestellt, aus dem Bereich:  

 

 Modul Prüfungsdatum 
Physik, Mathematik oder 
Biochemie   

Chemie  
  

 
 

Datum: ........................................      Unterschrift: .................................................................   
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Anhang   
 

Auszug aus der Prüfungs- und Studienordnung der Universität Heidelberg für den 
Bachelor-Studiengang Chemie  

 
§ A22 Wiederholung von studienbegleitenden Prüfungsleistungen, Fristen  

(2) Eine zweite Wiederholung ist auf Antrag an den Prüfungsausschuss bei einer einzigen 
Modulprüfung aus dem Gesamtbereich Physik, Mathematik, Biochemie und bei zwei 
Modulprüfungen aus dem Gesamtbereich der Chemie (chemische Module gemäß An- 
lagen A1 und A2 ohne WI; WII und ohne BA) möglich. Beim Modul Bachelor-Arbeit ist 
eine zweite Wiederholung ausgeschlossen. Für die Orientierungsprüfung gilt § A5 Abs.4.  

 

Eine zweite Wiederholung der Orientierungsprüfung (ACII) ist nicht möglich!  
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